
5.3.  MANNSCHAFTSMEISTERSCHAFTEN UND POKALKOMPETITIONEN 
 
 

5.3.0.  KOMPETITIONEN UND SPIELSYSTEME 
 

Art. 5.3.003. 
 
 1. Für jedwedes MSp einer MM (53B1) gelten, hinsichtlich des jeweils anzuwendenden Spielsystems, die 

nach-folgenden Bestimmungen, wissend dass alle im jeweiligen Spielsystem vorgesehenen Spiele 
( Einzel und Doppel ) ausgetragen werden müssen, außer wenn in diesen Reglementen 
diesbezüglich ausdrücklich anders verfügt wird (ist) : 
 

  (53B1) mit Ausnahme jedweden MSp einer Entscheidungs-Spielrunde bzw. einer Entscheidungs-
Spielgruppe, das im 'best-of-one'-Spielverfahren ausgetragen wird  ( siehe diesbezüglich 
Absatz 2. ) 

 

MM 'Seniors' 
 

 w NL: Spielsystem (A5) (53B2) 
 

(53B2) In der NL1 gilt ein MSp als vorzeitig beendet und wird demzufolge sofort abgebrochen, sobald 
eine Mannschaft den Gewinn-Spielstand erreicht, d.h. mindestens sechs (6) Spiele gewonnen 
hat; ein Spielabbruch erfolgt demnach beim Spielstand von 6-0, 0-6, 6-1, 1-6, 6-2, 2-6, 6-3 oder 
3-6. 
 

In der NL2 und NL3 gilt ein MSp als vorzeitig beendet und wird demzufolge sofort 
abgebrochen : 
a) entweder nach den acht (8) Einzeln eines MSp, falls bis dahin eine Mannschaft den 

Gewinn-Spielstand erreicht oder überschritten hat,  d.h. mindestens sechs (6) Spiele 
gewonnen hat; in diesem Fall erfolgt ein Spielabbruch demnach beim Spielstand von 6-2, 
2-6, 7-1, 1-7, 8-0 oder 0-8; 

b) andernfalls, sobald eine Mannschaft den Gewinn-Spielstand erreicht, d.h. mindestens 
sechs (6) Spiele gewonnen hat; in diesem Fall erfolgt ein Spielabbruch demnach beim 
Spielstand von 6-3 oder 3-6. 

 

w PROM, DIV 1, DIV 2, DIV 3, DIV 4 und DIV 5 bzw. DIV 5A :   Spielsystem (A3) 
 

 w DIV 5B (ggf.) bzw. DIV 6 (ggf.) :  Spielsystem (B1b) 
 

MM 'Veterans', MM 'Dames',  MM 'Jeunes' und MM 'Minimes' :   Spielsystem (B3) 
MM 'Dames'  
w NDIV: Spielsystem (B3) 
 

 w Alle anderen Divisionen:  Spielsystem (B2) 
 
 

MM 'Cadets' :   Spielsystem (B1b) 
 

Falls organisatorische oder andere Gründe dies rechtfertigen bzw. als angebracht oder nötig 
erscheinen lassen, kann die CT beschließen, dass: 
 

 a) die MSp einer MM einer Altersklasse mit Zweiermannschaften ausgetragen werden, und zwar 
gemäß einem jener im Abschnitt (C) von Art. 5.3.002.diesbezüglich definierten Spielsysteme, 

 

 b) auch andere als die diesbezüglich hier vorhin erwähnten MSp beim Erreichen des Gewinn-
Spielstands abgebrochen und als beendet gewertet werden, 

 

unter der Bedingung, dass ein solcher Beschluss den TTV möglichst bereits bei der Ausschreibung 
der betreffenden MM, spätestens jedoch vor deren 1. SpT mitgeteilt bzw. zur Kenntnis gebracht wird. 

 
 2. Für jedwedes MSp einer Entscheidungs-Spielrunde bzw. einer Entscheidungs-Spielgruppe in einer 

MM, das im 'best-of-one'-Spielverfahren ausgetragen wird, gelten, hinsichtlich des jeweils 
anzuwendenden Spielsystems, die nachfolgenden Bestimmungen, wissend, dass jedwedes MSp 
einer solchen Runde bzw. Gruppe beim Erreichen des Gewinn-Spielstands als beendet gilt und 
demzufolge sofort abgebrochen wird, außer wenn in den diesbezüglichen Reglementen 
ausdrücklich anders verfügt wird (ist) : 
 

MM 'Seniors' 
 

 w NL, PROM, DIV 1, DIV 2, DIV 3, DIV 4 und DIV 5 bzw. DIV 5A :   Spielsystem (A4) 
 

 w DIV 5B (ggf.) sowie DIV 6 (ggf) :   Spielsystem (B2) 
 



MM 'Veterans', MM 'Dames', MM 'Jeunes' und MM 'Minimes' :   Spielsystem (B4a) 
MM 'Dames'  
w NDIV: Spielsystem (B4a) 
 

 w Alle anderen Divisionen:  / 
 
 

MM 'Cadets' :   Spielsystem (B2) 
 
 

5.4.2.  DAMEN-WETTBEWERBE 
 

5.4.2.1.  Mannschaftsmeisterschaft 'DAMES' 
 
 

Art. 5.4.211. 
 

 
In Abweichung zu den Bestimmungen von Art. 5.3.101. sowie von Art. 5.4.201. wird die MM 'Dames', 
im Prinzip,  
Die MM ‚Dames“ wird im Prinzip in zwei Spielrunden (1 und 2) ausgetragen, wobei - sofern dies sich 
aus sportlicher Sicht als sinnvoll bzw. gerechtfertigt erweist – jene in den Abschlusstabellen der 
Spielrunde 1 am besten klassierte (n) Mannschaft (en) einer DIV in die nächsthöhere DIV aufsteigt 
(aufsteigen), während jene in diesen Abschlusstabellen am schlechtesten klassierte (n) Mannschaft (en) 
einer DIV in die nächstniedrigere DIV absteigt (absteigen). Ggf. werden jene für Die maßgebenden Auf- 
und Abstiegsquoten der Spielrunde 1 werden maßgebenden Auf- und Abstiegsquoten, vor Beginn 
dieser Spielrunde, von der CT festgelegt und veröffentlicht. Hierbei sollen, wenn nur möglich, 
Entscheidungs-Spielrunden bzw. Entscheidungs-MSp unbedingt vermieden werden. 
 
 

Art. 5.4.212. 
 

Zum Zweck der Teilnahme an der MM 'Dames' kann eine Spielgemeinschaft ( bzw. 'Entente' ) gebildet 
werden, indem hierzu Spielerinnen aus zwei (2) oder drei (3) Partner-TTV eine, oder mehrere, 
gemeinsame Mannschaft (en) bilden, um an der MM 'Dames' teilzunehmen. 
 

Die Partner-TTV einer Entente müssen sich untereinander über die Schriftführung betreffend ihre 
Entente einigen, wobei der solchermaßen bestimmte schriftführende TTV alsdann gegenüber der FLTT 
verantwortlich zeichnet für alle die gemeinsame (n) Entente-Mannschaft (en) betreffenden 
Angelegenheiten. 
 

Es obliegt dem schriftführenden TTV einer Entente die Einschreibung der Entente-Mannschaft (en) zu 
der MM 'Dames' vorzunehmen. Diese Einschreibung muss vom (von den) Entente-Partner-TTV 
entweder auf dem diesbezüglichen Einschreibeformular gegengezeichnet oder sonst wie schriftlich 
beim Verband bestätigt werden. 
 
 

Art. 5.4.213. 
 

Die Systemstruktur der MM Dames umfasst mindestens eine Nationaldivision (NDIV) welche, abhängig 
von der Spielstärke der eingeschriebenen Mannschaften und der Zweckmäßigkeit aus sportlicher Sicht, 
die vier (4) bis sechs (6) spielstärksten Mannschaften umfasst. 
 

Abhängig von der Zahl sowie der Spielstärke der eingeschriebenen Mannschaften, werden zusätzliche 
DIV und DIS vorgesehen bzw. gebildet, wobei jede Spielgruppe vier (4) bis sechs (6) Mannschaften 
begreift. 
 
 

Art. 5.4.215. 
 

In die NDIV können nur erste Vereins- oder Entente-Mannschaften eingestuft werden bzw. aufsteigen. 
Jedwede zweite, dritte, usw. Mannschaft, die aufgrund ihrer Spielstärke eigentlich in die NDIV eingestuft 
werden könnte bzw. eingestuft werden müsste, wird (ggf.) in die nächstniedrigere DIV eingestuft und 
sie wird, in jenem Fall wo sie laut der diesbezüglich maßgebenden Abschlusstabelle der niedrigeren 
DIV für den Aufstieg in die NDIV in Frage kommt, durch die nächstfolgende erste Vereins- oder Entente-
Mannschaft in dieser Tabelle ersetzt. 



 
Art. 5.4.216. 
 

In der NDIV der MM DAM wird eine Spielrunde 1 gemäß dem JxJ-Gruppen-Spielverfahren und dem 
'best-of-one'-Spielverfahren im Spielsystem (B3) ausgetragen, wobei jede Mannschaft gegen jede 
andere Mannschaft der Spielgruppe ein MSp bestreitet. 
 
Folgende Mannschaften qualifizieren sich für die Damen-PLAY-OFF-Runde (NDD-PO) welche in der 
zweiten Saisonhälfte stattfindet: 

• Alle Mannschaften der NDIV. Dies können bis zu sechs (6) Mannschaften sein. 
• Sollte es weitere Divisionen geben: die zwei (2) Mannschaften, die in der Abschlusstabelle der 

Spielrunde 1 die Plätze 1 und 2 der DIV1 belegen. Diese beiden Mannschaften spielen parallel 
weiter in der zweiten Saisonhälfte in der DIV 1. 

 
 
Jene vier (4) Mannschaften, die in der Abschlusstabelle der Spielrunde 1 die Plätze 1, 2 3 und 4 belegen 
qualifizieren sich für die Damen-PLAY-OFF-Runde (NDD-PO), die an einem Tag, im Prinzip im Lauf 
der zweiten Saisonhälfte, ausgetragen wird, und sich aus einer NDD-PO-Halbfinal-Spielrunde und einer 
NDD-PO-Final-Spielrunde zusammensetzt. Ggf. werden die Mannschaften auf Platz 5 und 6 der hiervor 
visierten Tabelle für die Spielrunde 2 in die nächstniedrigere DIV zurückgestuft. 
 
Sollten sich mehr als vier (4) Mannschaften für die Damen-PLAY-OFF-Runde qualifizieren, dann findet 
die Damen-PLAY-OFF-Viertelfinal-Spielrunde statt. Bei vier (4) oder weniger Mannschaften wird sofort 
die Damen-PLAY-OFF-Halbfinal-Spielrunde gespielt. 
 
Die Damen-PLAY-OFF-Viertelfinal-Spielrunde (NDD-PO-VFR) wird im Prinzip an einem Wochentag im 
Lauf der zweiten Saisonhälfte, ausgetragen. 
Die Damen-PLAY-OFF-Halbfinal-Spielrunde (NDD-PO-HFR) und die Damen-PLAY-OFF-Final-
Spielrunde (NDD-PO-FR) werden an einem Tag, idealerweise integriert in ein Vereinsturnier, im 
Prinzip im Lauf der zweiten Saisonhälfte, ausgetragen.  
 
Sollten sich mehrere Mannschaften desselben Vereins für die Damen-PLAY-OFF-Runde qualifizieren, 
dann müssen diese spätestens im Damen-PLAY-OFF-Halbfinale aufeinandertreffen.  
 
Damen-PLAY-OFF-Viertelfinal-Spielrunde (NDD-PO-VFR) 
Die qualifizierten Mannschaften tragen eine 'Golden-best-of-one'-Spielrunde aus, wobei: 

1) jene vier (4) Mannschaften, die in der Abschlusstabelle der Spielrunde 1 der NDIV die Plätze 1, 2, 
3 und 4 belegt haben, gesetzt werden; die Mannschaften auf den Plätzen 5 und 6 der NDIV sowie 
die Mannschaften auf den Plätzen 1 und 2 der DIV 1 den ersten vier Mannschaften frei zugelost 
werden. 

2) Sollten weniger als acht (8) Mannschaften für die Damen-PLAY-OFF-Viertelfinal-Spielrunde 
qualifiziert sein, so ist für jede Mannschaft weniger eine Mannschaft für die Damen-PLAY-OFF-
Halbfinal-Spielrunde gesetzt, und zwar die die in der Abschlusstabelle der Spielrunde 1 der NDIV 
am höchsten platzierten Mannschaft, welche noch nicht für die die Damen-PLAY-OFF-Halbfinal-
Spielrunde qualifiziert ist. 

3) keine Resultate aus der Hinrunde in die NDD-PO-VFR mit übernommen werden. 
 
 
 
Damen-PLAY-OFF-Halbfinal-Spielrunde  (NDD-PO-HFR) 
Jene vier (4) Mannschaften, die sich für die NDD-PO-HFR qualifiziert haben die aufgrund der 
Abschlusstabelle der NDIV der Hinrunde für die NDD-PO-HFR qualifiziert sind, tragen eine 'Golden-
best-of-one'-Spielrunde aus, wobei: 

1) jene zwei (2) Mannschaften, die in der Abschlusstabelle der Hinrunde der NDIV die höchsten 
Plätze 1 und 2 belegt haben, für die beiden 'Golden-best-of-one'-Spielgruppen (54K) der NDD-
PO-HFR gesetzt werden; 



2) die beiden anderen Mannschaften werden jene zwei Mannschaften, die in der Abschlusstabelle 
der Hinrunde die Plätze 3 und 4 belegt haben, jenen unter 1) visierten Mannschaften frei zugelost 
werden; 

3) keine Resultate aus der Hinrunde in die NDD-PO-HFR mit übernommen werden. 
 

Damen-PLAY-OFF-Final-Spielrunde  (NDD-PO-FR) 
Die zwei Gewinner-Mannschaften der NDD-PO-HFR tragen eine 'Golden-best-of-one'-Spielrunde aus 
zur Ermittlung der Plätze 1 und 2 in der Saison-Abschlusstabelle der NDIV, während die zwei Verlierer-
Mannschaften der NDD-PO-HFR eine 'Golden-best-of-one'-Spielrunde (54K) austragen zur Ermittlung 
der Plätze 3 und 4 in dieser Tabelle, wobei: 

1) jeweils jene Mannschaft, die in der Abschlusstabelle der Hinrunde den besseren Platz belegt hat, 
als Heimmannschaft gilt; 

2) keine Resultate aus der bzw. den vorhergehenden Spielrunden in die NDD-PO-FR mit 
übernommen werden. 

 
 

(54K) Für diese 'Golden-best-of-one'-Spielgruppe gelten die folgenden Bestimmungen : 
(1) Die Spielgruppe wird in nur einem Hinspiel ausgetragen. 
(2) Den Mannschaften werden Punkte gemäß den Bestimmungen von Abschnitt 5.1. von 

Art. 5.1.403. angerechnet. 
(3) Die Abschlusstabelle der Spielgruppe wird entsprechend den Bestimmungen von 

Art. 0.06. erstellt. 
(4) Bei Gleichstand nach Punkten in der Abschlusstabelle wird gemäß den Bestimmungen 

von Art. 5.1.404. verfahren. 
(5) Das Spiel wird beim Erfall der ( unwiderruflich definitiven ) Entscheidung, d.h. beim 

Erreichen des Gewinn-Spielstands als beendet betrachtet und demzufolge dann sofort 
abgebrochen. 

 

 
 
 
Art. 5.4.217. 
 

In jedweder anderen als der NDIV werden, wie in Art. 5.4.211. festgelegt, zwei im Prinzip voneinander 
unabhängige Spielrunden im Spielsystem (B2) ausgetragen. 
 

Vor Beginn der Spielrunde 2 können, in jener von der CT diesbezüglichen festgelegten Frist, 
(zusätzliche) Mannschaften für die Teilnahme an dieser Spielrunde nachgemeldet werden. 
 

Bei entsprechenden Gründen ( wie z. B. Terminproblemen für eine Neueinteilung nach der 
Spielrunde 1, zu stark sich unterscheidende Spielstärken der Mannschaften, usw. ) können die zwei 
Spielrunden auch gemäß dem 'best-of-two'-Spielverfahren ( = mit Hin- und Rückspielen ) ausgetragen 
werden, ohne dass dann Mannschaften zwischen diesen zwei Spielrunden auf- bzw. absteigen. 
 
  



 
Art. 5.4.219. 
 

Außer in jenem im letzten Absatz von Art. 5.4.218. visierten Fall sowie nach der Spielrunde 1 in der 
NDIV, werden die DIV und DIS der MM 'Dames' vor jeder Spielrunde dieser MM von der CT (neu) 
eingeteilt, und zwar aufgrund der terminlichen Möglichkeiten, einerseits, sowie der Zahl und der 
Spielstärken der eingeschriebenen Mannschaften sowie (ggf.) der sportlichen Resultate der 
vorhergehenden Spielrunde bzw. jener in den Abschlusstabellen dieser Spielrunde erzielten Plätze, 
andererseits. 
 

Wenn nach Anwendung jener angesichts der Bestimmungen von Art. 5.4.211. ggf. von der CT 
festgelegten Auf- und Abstiegsquoten noch freie Plätze in einer DIV für die Spielrunde 2 übrigbleiben, 
so werden diese Plätze zuerst an jene für diese Spielrunde nachgemeldeten Mannschaften vergeben, 
und zwar entsprechend derer Spielstärke (54M).  
 

  (54M) Die Spielstärke (54A) einer nachträglich zu einer MM eingeschriebenen Mannschaft sollte nicht höher sein 
als jene der spielstärksten Mannschaften der letzten DIV dieser MM; sollte für eine nachträglich 
eingeschriebene spielstarke Mannschaft kein Platz in einer höheren DIV mehr frei sein, so muss deren 
TTV in dem Fall die Spielstärke dieser Mannschaft an die Spielstärke jener DIV anpassen, in der diese 
Mannschaft maximal eingestuft werden kann. 

 

Falls nach Anwendung der Bestimmungen des vorherigen Absatzes noch freie Plätze für die 
Spielrunde 2 in einer DIV übrigbleiben, so werden diese Plätze gemäß den Bestimmungen von 
Art. 5.4.011. besetzt. 
 
 
 


